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SITZUNGSVORLAGE 
 
 
Fachbereich: Organisation und Finanzen Datum: 06.07.2022 

Aktenzeichen: 1/55500-021-34 Vorlage Nr. 1-4282/22/34-123 
 

Beratungsfolge Termin Status Behandlung 

Ortsgemeinderat    öffentlich Entscheidung 

 

Festsetzung der Brennholzpreise für das Haushaltsjahr 2022/2023 
 
Sachverhalt: 
 
Gemäß § 32 Absatz 2 Ziffer 10 der Gemeindeordnung beschließt der Ortsgemeinderat über die Festsetzung 
privatrechtlicher Entgelte, hierzu gehört auch die Festsetzung des Brennholzpreises. 
 
Das Forstamt Gerolstein und die KHVO beschreiben die derzeitige Marktsituation wie folgt: 
 
„Aufgrund der sich weiter verschärfenden Energie-Verknappung infolge des Ukraine-Krieges ist eine weiter 
steigende Nachfrage nach Brennholz zu erwarten. 
Gleichzeitig steigt auch die Nachfrage der Holzwerkstoff- u. Verpackungsindustrie. 
Wegen der hohen Nachfrage und der begrenzten Verfügbarkeit von Holz steigen die Energieholz-Preise in 
Orientierung an die Preisentwicklung anderer Energieträger deutlich. 
Der Holzeinschlag ist durch die Vorgaben der Nachhaltigkeit in den Forsteinrichtungswerken und die die 
Standards der Waldzertifizierung begrenzt. 
Sollte die Nachfrage nach Brennholz das mögliche Angebot übersteigen, so können die Möglichkeiten der 
Priorisierung (z. B. Vorrang der Ortsbevölkerung) sowie Kontigentierung (Maximalmenge je Haushalt) sinn-
voll sein. 
Landesforsten erachtet zurzeit eine Preissteigerung im Staatswald für Buchen-Brennholz um etwa 30 % in 
Anlehnung an die Preisentwicklung von holzbasierten Brennstoffen (Pellets) als sachgerecht.“ 
 
 
Im Vorjahr wurde der Brennholzpreis für 2022 u. 2023 wie folgt festgesetzt: 
 
60 € netto/fm Langholz – 64,20 € brutto/fm Langholz. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Nach ausführlicher Beratung beschließt der Ortsgemeinderat, das Brennholz zu folgenden Konditionen zu 
veräußern: 
 
__________ € netto fm/Langholz = ________  € brutto fm/Langholz. 
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SITZUNGSVORLAGE 
 
 
Fachbereich: Bauen und Umwelt Datum: 08.12.2021 

Aktenzeichen:  Vorlage Nr. 2-3095/21/34-118 
 

Beratungsfolge Termin Status Behandlung 

Ortsgemeinderat    öffentlich Entscheidung 

 

Neuausschreibung Stromlieferungsverträge; 5. Bündelausschreibung für den kommunalen 
Strombedarf, Lieferzeitraum 2023 - 2025 
 
Sachverhalt: 
 
Die Gt-service Dienstleistungsgesellschaft mbH des Gemeindetags Baden-Württemberg (Gt-service GmbH) 
bietet im Jahr 2022 Gemeinden, Städten, Landkreisen, Zweckverbänden und kommunalen Gesellschaften 
die Teilnahme an einer gemeinsamen Ausschreibung der Stromlieferung für die Lieferjahre 2023-2025 an. 
Lieferbeginn wird der 1. Januar 2023 sein. Die Liefervertragslaufzeit beträgt drei Jahre bis zum 31. Dezem-
ber 2025 und endet dann automatisch ohne dass es einer Kündigung bedarf. 
 
Mit der Teilnahmeerklärung geht der Teilnehmer zugleich ein Dauerbeauftragungsverhältnis mit der Gt-
service ein. Diese neue Verfahrensregelung dient der Aufwandsminimierung und ist mit dem Gemeinde- 
und Städtebund Rheinland-Pfalz abgestimmt. Kündigt der Teilnehmer das Dauerbeauftragungsverhältnis 
unter Einhaltung einer Frist von 13 Monaten zum Ende der Laufzeit nicht, so wird er automatisch als Teil-
nehmer der dann jeweils folgenden Bündelausschreibung Strom für die anschließenden drei Lieferjahre 
mitgeführt. 
 
Für die Teilnahme an der jeweiligen Ausschreibung sowie die Leistungen zur Nachbetreuung während der 
Vertragslaufzeit betragen die Kosten insgesamt 17,50 € pro Abnahmestelle, mindestens jedoch 120,00 €, 
jeweils zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. 
 
Die Teilnehmer der 5. Bündelausschreibung Strom 2023 – 2025 haben wie bei den vergangenen Bündelaus-
schreibungen die Möglichkeit, einzelne oder alle Abnahmestellen im Rahmen gesonderter Ökostromlose 
auszuschreiben. Hinsichtlich der Stromqualität kann zwischen folgenden Beschaffungsalternativen gewählt 
werden: 
 

1. 100 % Normalstrom (Atomstrom) 
2. 100 % Strom aus erneuerbaren Energien (Ökostrom) ohne Neuanlagenquote (Mehrkosten 0 – 0,2 ct 

/ kWh netto), Beschaffung nach dem sog. Händlermodell 
3. 100 % Strom aus erneuerbaren Energien (Ökostrom) mit 33 % Neuanlagenquote (Mehrkosten 0,2 – 

0,5 ct / kWh netto), Beschaffung nach dem sog. Händlermodell 
4. 100 % Strom aus erneuerbaren Energien (Ökostrom) mit mindestens 33 % Neuanlagenquote 

(Mehrkosten 0,5 – 0,7 ct / kWh netto), Beschaffung nach dem sog. Händlermodell 
 
Begriffserläuterungen: 
 

 Ökostrom ohne Neuanlagenquote: 
Die Abnahmestellen sind mit Strom zu beliefern, der zu 100 % aus erneuerbaren Energiequellen 
stammt. Die Herkunft des gelieferten Ökostroms muss auf eindeutig beschriebene und identifizier-
bare Quellen zurückführbar sein. 

 Ökostrom mit Neuanlagenquote: 
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Zusätzlich zu den vorstehenden Kriterien müssen mindestens 33 % des während eines Kalenderjah-
res gelieferten Stroms aus Neuanlagen stammen. 

 Ökostrom mit Neuanlagenquote 34 – 100 % 
Bei diesen Losen wird neben dem Preis auch der vom Bieter anzubietende Anteil aus Neuanlagen 
gewertet. D.h., der Anbieter kann sich freiwillig dazu verpflichten, einen höheren Anteil der 
Strommenge aus Neuanlagen als bei den vorstehenden Mindestanforderungen zu liefern. Dann 
fließen der Preis zu 90 und die Neuanlagenquote zu 10 Prozent in die Angebotswertung ein. Dies 
soll als Anreiz für einen höheren Beitrag zum Ausbau von Ökostrom-Kapazitäten dienen. 

 Händlermodell: 
Der Auftragnehmer erzeugt selbst Strom aus erneuerbaren Energien oder kauft diesen vom Erzeu-
ger auf und leitet ihn mit Hilfe von Netznutzungsvereinbarungen zum Auftraggeber „durch“. Für 
den Strom muss eine ununterbrochene vertragliche Lieferkette vom Erzeuger bis zum Auftraggeber 
bestehen. 

 
 
Beschlussvorschlag: 
 

1. Der Ortsgemeinderat nimmt das dieser Sitzungsvorlage als Anlage beigefügte Schreiben des Ge-
meinde- und Städtebundes Rheinland-Pfalz vom 11.11.2021 sowie die Ausschreibungskonzeption 
der Gt-service Dienstleistungsgesellschaft mbH zur Kenntnis. 

 
2. Die Verwaltung wird bevollmächtigt, die Gt-service Dienstleistungsgesellschaft mbH (Gt-service) mit 

der Ausschreibung der Stromlieferung der Ortsgemeinde ab dem 01.01.2023 dauerhaft zu beauf-
tragen, die sich zur Durchführung der Ausschreibung weiterer Kooperationspartner bedienen kann. 
 

3. Der Ortsgemeinderat bevollmächtigt den Aufsichtsrat der Gt-service die Zuschlagsentscheidungen 
und Zuschlagserteilungen im Rahmen der Bündelausschreibung(en) Strom, an denen die Ortsge-
meinde teilnimmt, namens und im Auftrag der Ortsgemeinde vorzunehmen. 
 

4. Die Ortsgemeinde verpflichtet sich, das Ergebnis der Bündelausschreibung(en) als für sich verbind-
lich anzuerkennen. Sie verpflichtet sich zur Stromabnahme von dem Lieferanten / den Lieferanten, 
der / die jeweils den Zuschlag erhält / erhalten, für die Dauer der jeweils vereinbarten Vertragslauf-
zeit. 

 
5. a) Die Verwaltung wird beauftragt, Strom mit folgender Qualität im Rahmen der Bündelaus-

schreibung Strom über die Gt-service GmbH auszuschreiben: 
 

□ 100 % Normalstrom 
Keine Anforderungen an die Erzeugungsart 
 

□ 100 % Strom aus erneuerbaren Energien (Ökostrom) ohne Neuanlagenquote 
Beschaffung nach dem sogenannten Händlermodell 
 

□ 100 % Strom aus erneuerbaren Energien (Ökostrom) mit 33 % Neuanlagenquote 
Beschaffung nach dem sogenannten Händlermodell 

 

□ 100 % Strom aus erneuerbaren Energien (Ökostrom) mit mindestens 33 % Neuanlagenquote 
Beschaffung nach dem sogenannten Händlermodell 
Die vom Bieter angebotene Neuanlagenquote (34 – 100 %) geht in die Wertung ein. 
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 b) Die Ausschreibung von Ökostrom soll erfolgen: 
 

□ Für alle Abnahmestellen des Auftraggebers 
 

□ Nur für ausgewählte Abnahmestellen des Auftraggebers gemäß Anlage 
 
 
 
 
Anlage(n):  
BA Strom - Ausschreibungskonzeption 
BA Strom - Rundschreiben GStB 
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  Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz ⚫ Deutschhausplatz 1 ⚫ 55116 Mainz  

 

5. Bündelausschreibung kommunaler Strombedarf 
Unterlagen zur Beauftragung der Gt-service GmbH, Stuttgart           

Sehr geehrte Damen und Herren, 

nachdem die im Zuge der 4. Bündelausschreibung abgeschlossenen Liefer-
verträge weit überwiegend vorzeitig zum Ablauf des Jahres 2022 gekündigt 
wurden, haben wir uns gemeinsam mit unserem Kooperationspartner Gt-ser-
vice GmbH entschlossen, die 5. Bündelausschreibung Strom um ein Jahr vor-
zuziehen, d.h. Lieferbeginn 1.1.2023 statt 2024. 

An dieser Stelle herzlichen Dank auch nochmals für die Teilnahme an unserer 
"Blitzumfrage", deren Ergebnisse für diese Entscheidung maßgeblich waren. 

Wie immer richtet sich diese Bündelausschreibung an alle rheinland-pfälzi-
schen Kommunen und nicht nur an die Teilnehmer der 4. BA. 

Auf einige Neuerungen und Besonderheiten ist hinzuweisen: 

1. Die Vertragslaufzeit beträgt künftig fix drei Jahre ohne Verlängerungsop-
tion (analog zum Erdgas). Der Verzicht auf die Verlängerung dient ange-
sichts der dynamischen Entwicklung der Energiemärkte dazu, ein Ausei-
nanderfallen der Vertragslaufzeiten durch vorzeitige Kündigungen zu ver-
hindern. 

2. Dieser Hinweis betrifft die Lieferverträge für die Abnahmestellen aus der 
4. BA Strom, die nicht vorzeitig gekündigt wurden. Wir empfehlen, auch 
diese in diese vorgezogene 5. BA miteinzubeziehen. Sie werden dort mit 
Lieferbeginn 01.01.2024 und einer verkürzten Vertragslaufzeit von zwei 
Jahren ausgeschrieben. Damit wird der Ablauf aller Vertragslaufzeiten 
wieder synchronisiert auf Ende 2025. 

3. Die Teilnahmefrist für die 3. BA Erdgas wurde auf den 28. Februar 2022 
verlängert; für die 5. BA Strom gilt nun die gleiche Frist. 

An die  

Damen und Herren  

Bürgermeister und Oberbürgermeister 

im Mitgliedsbereich 

 

des Gemeinde- und Städtebundes  

Rheinland-Pfalz 
  

  

      

Ihre Zeichen 
      

Nachricht vom 
      

Unsere Zeichen 
811-50 0836066/TR 

Bearbeiter/-in 
Herr Dr. Rätz 

Telefon-Durchwahl  
+49 (0)61 31 23 98-127 

Telefax-Durchwahl  
+49 (0)61 31 23 98-9127 

E-Mail 
traetz@gstbrp.de 

Datum 
11.11.2021 
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Gemeinde- und Städtebund 

Rheinland-Pfalz e.V. 

Deutschhausplatz 1 

55116 Mainz 

Telefon +49 (0)61 31 23 98 0 

Telefax +49 (0)61 31 23 98 139 

 

 

Geschäftsführendes Vorstandsmitglied 

Dr. Karl-Heinz Frieden 

 

info@gstbrp.de 

www.gstb-rlp.de 
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4. Analog zur BA Erdgas erfolgt - zur Verfahrensvereinfachung - die Beauftragung der Gt-service 
erstmals als Dauerschuldverhältnis. Die Beauftragung kann jeweils bis 13 Monate vor Ende 
des Lieferzeitraums gekündigt werden. Siehe hierzu in der Ausschreibungskonzeption auf 
Seite 4 unten (hier als Anlage beigefügt). 

Alle zur Beauftragung erforderlichen und mit dem GStB abgestimmten Unterlagen zur individu-
ellen Beauftragung der Gt-service mit der Durchführung der Bündelausschreibung stehen wie 
immer über kosdirekt zur Verfügung.   

Bei Rückfragen zur Ausschreibung wenden Sie sich bitte direkt an die am Ende der Ausschrei-
bungskonzeption genannten Mitarbeiter der Gt-service. Für grundsätzliche Fragen steht Ihnen 
selbstverständlich auch die GStB-Geschäftsstelle zur Verfügung.  

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag: 
 
 
 
Dr. Rätz   Anlage 
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SITZUNGSVORLAGE 
 
 
Fachbereich: Bauen und Umwelt Datum: 26.08.2022 

Aktenzeichen: FB 2-610-34 Vorlage Nr. 2-3563/22/34-124 
 

Beratungsfolge Termin Status Behandlung 

Ortsgemeinderat 26.09.2022 öffentlich Entscheidung 

 

Zukunfts-Check Dorf 
 
Sachverhalt: 
 
Hintergrund und Ziel des Projekts:  
Die Dorferneuerungskonzepte vieler Gemeinden sind stark veraltet und geben kaum noch Antworten auf 
die aktuellen Herausforderungen in unseren Dörfern. Das Dorferneuerungskonzept der Ortsgemeinde 
Schüller ist aus dem Jahre 1992 (30 Jahre). 
Überalterung der Bevölkerung, problematische Gebäudeleerstände sowie Rückgang des sozialen Miteinan-
ders in vielen Dörfern sind nur einige Beispiele für drängende Handlungsbedarfe und Herausforderungen 
die sich in Folge des demographischen Wandels ergeben. Die erstmalige Erstellung eines Dorferneuerungs-
konzeptes oder die Aktualisierung des vorhandenen Dorferneuerungskonzeptes kann sehr hilfreich sein, 
um diesen Herausforderungen angemessen zu begegnen. 
  
Hier setzt das Projekt „Zukunfts-Check Dorf“ an, das im Eifelkreis Bitburg-Prüm entwickelt wurde und mitt-
lerweile in einigen Landkreisen umgesetzt wird. Dieses Projekt eröffnet den Gemeinden die Chance, an-
hand aktueller Erkenntnisse in sozialen, infrastrukturellen, wirtschaftlichen und baulichen Belangen eine 
zukunftsfähige Strategie mit Maßnahmenansätzen zu entwickeln. Durch eine breite Bürgerbeteiligung soll 
ein Bewusstsein für das eigene Dorf geschaffen werden, um so Chancen und Herausforderungen der weite-
ren Entwicklung zu erkennen. Mit dem Projekt werden Probleme und Aufgaben, die aufgrund bestehender 
und sich abzeichnender Gebäudeleerstände und sozialer Veränderungsprozesse zu bewältigen sind, be-
wusstgemacht. Darüber hinaus wird ein schneller Überblick über die Situation und Realisierungsmöglichkei-
ten zur Innenentwicklung gegeben, und Folgerungen für den Einsatz der Dorferneuerung für gemeindliche 
Aufgaben werden deutlich. 
Der Zukunfts-Check Dorf basiert auf den folgenden vier Säulen und dauert im Regelfall von der Auftaktver-
anstaltung bis zum Abschlussbericht ca. ein Jahr: 

•  Bürgerbeteiligung durch Teilnahme an Arbeitskreisen bzw. Teilnahme an Bürgerbefragung  
•  Bestandsaufnahme mittels standardisierter Erfassungsbögen  

•  Potenzial-/Bedarfsanalyse zur Identifizierung von Handlungserfordernissen 

• Maßnahmenkatalog mit Prioritätenliste und Maßnahmenplan als Bestandteil eines Abschlussberichtes 
(Dokumentation) 

 
Das Ergebnis des Zukunfts-Check Dorf ist ein Abschlussbericht mit Maßnahmen und Handlungsempfehlun-
gen. Dieser kann als Dorferneuerungskonzept bzw. als Fortschreibung eines vorhandenen Dorferneue-
rungskonzeptes anerkannt werden und so als Grundlage für die Einwerbung weiterer Fördergelder im Be-
reich der kommunalen und privaten Dorferneuerung dienen.  
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Anerkennung als Dorferneuerungskonzept bzw. Fortschreibung des Dorferneuerungskonzepts  
Fördervoraussetzung für kommunale und private Dorferneuerungs-Vorhaben im Rahmen der Verwaltungs-
vorschrift „Förderung der Dorferneuerung“ (VV-Dorf) des Innenministeriums ist ein aktuelles Dorferneue-
rungskonzept. Das Ministerium weist immer wieder auf die Notwendigkeit einer Fortschreibung älterer 
Konzepte hin und versieht Förderbescheide mit entsprechenden Auflagen. 
 
Die Durchführung des Zukunfts-Check Dorf mit dem Ergebnis eines anerkannten Dorferneuerungskonzepts 
erfordert ein hohes Engagement der Gemeinde und seinen Bürgerinnen und Bürgern. Die derzeitig zu er-
wartenden Eigenanteile von etwa 1.500 € pro Gemeinde liegen dabei deutlich unter den Kosten, die ein 
eigenständiges Verfahren zur Konzepterstellung bzw. Konzeptfortschreibung erfordern würde. 
 
Die Durchführung des Zukunfts-Check Dorf und der Abschlussbericht können vom Dorferneuerungsbeauf-
tragten der Kreisverwaltung als Erstellung eines Dorferneuerungskonzeptes bzw. Fortschreibung eines ver-
alteten Dorferneuerungskonzeptes anerkannt werden. Auch das Innenministerium bzw. die ADD erkennen 
den Abschlussbericht des Zukunfts-Check Dorf als Dorferneuerungskonzept bzw. Fortschreibung des Dorf-
erneuerungskonzeptes an. 
Im Eifelkreis Bitburg-Prüm, der das Projekt Zukunfts-Check Dorf bereits in etwa 170 Gemeinden durchführt 
hat, wird dieses vom Innenministerium im Rahmen der Kommunalentwicklung mit 70 % der Kosten geför-
dert. Nach Erfahrungen aus dem Eifelkreis Bitburg-Prüm entstehen Planungs- und Durchführungskosten 
von ca. 5.000 EUR pro Gemeinde. Abzüglich der angenommenen 70-prozentigen Förderung durch das In-
nenministerium, verbleibt bei diesem Beispiel ein Eigenteil der Ortsgemeinde in Höhe von derzeit 30%, was 
1.500 EUR entspricht. 
Vor dem Hintergrund der oben beschriebenen Auswirkungen des demographischen Wandels und der sich 
daraus ergebenden Handlungsanforderungen ist der Zukunfts-Check Dorf ein wichtiges Planungsinstrument 
zur Daseinsvorsorge. Durch die Erstellung bzw. Aktualisierung des Dorferneuerungskonzeptes werden die 
Gemeinden und ihre Bürgerinnen und Bürger in die Lage versetzt, auch in Zukunft Fördermöglichkeiten aus 
der Dorferneuerung in Anspruch zu nehmen. 
 
Weitere Schritte:  
Die Kreisverwaltung Vulkaneifel beabsichtigt, das Projekt Zukunfts-Check Dorf nach dem Vorbild des Eifel-
kreises Bitburg-Prüm durchzuführen. Hierüber wurde in einer Ortsbürgermeisterversammlung am 31. Mai 
2022 informiert. Gleichzeitig hat man dort vereinbart, durch ein Interessensbekundungsverfahren die An-
zahl der Gemeinden festzustellen, die an diesem Projekt teilnehmen wollen. Nach Abschluss dieses Interes-
sensbekundungsverfahrens beantragt die Kreisverwaltung beim Ministerium des Innern und für Sport des 
Landes Rheinland-Pfalz Fördermittel für die Anzahl der teilnehmenden Gemeinden zur Durchführung des 
Projekts. Bei positiver Förderzusage des Innenministeriums kann ein Projektmanager eingestellt werden, 
der das Projekt in den teilnehmenden Gemeinden nacheinander initiiert und begleitet. Die im Projekt her-
ausgearbeiteten Maßnahmen sollten im Anschluss an das Projekt bei Bedarf mit Hilfe von Fachkräften und 
Planungsbüros konzipiert und umgesetzt werden. 
 
Die Durchführung des Zukunfts-Check Dorf wird für die Gemeinde etwa ein Jahr in Anspruch nehmen und 
ein hohes bürgerschaftliches Engagement erfordern. Gleichzeitig bietet der Zukunfts-Check Dorf hier die 
Möglichkeit, in diesem zeitlich definierten Rahmen ein Dorferneuerungskonzept zu erstellen oder ein veral-
tetes Dorferneuerungskonzept kostengünstig fortzuschreiben. 
 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
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Der Ortsgemeinderat bekundet das Interesse der Teilnahme an dem Projekt Zukunfts-Check Dorf im Land-
kreis Vulkaneifel für die Ortsgemeinde Schüller.  Unter dem Vorbehalt der Förderzusage des Ministeriums 
des Innern und für Sport sichert die Gemeinde die Bereitstellung der benötigten Eigenmittel bis maximal 
1.500 € im Haushalt des Durchführungsjahres des Projektes zu. Die Verbandsgemeindeverwaltung wird 
beauftragt, der Kreisverwaltung Vulkaneifel das Interesse der Teilnahme der Ortsgemeinde Schüller zu 
melden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





Ortsgemeinde Schüller 

Vorlage Nr.: 2-3563/22/34-124 Seite 1 von 3 
 

SITZUNGSVORLAGE 
 
 
Fachbereich: Bauen und Umwelt Datum: 26.08.2022 

Aktenzeichen: FB 2-610-34 Vorlage Nr. 2-3563/22/34-124 
 

Beratungsfolge Termin Status Behandlung 

Ortsgemeinderat    öffentlich Entscheidung 

 

Zukunfts-Check Dorf 
 
Sachverhalt: 
 
Hintergrund und Ziel des Projekts:  
Die Dorferneuerungskonzepte vieler Gemeinden sind stark veraltet und geben kaum noch Antworten auf 
die aktuellen Herausforderungen in unseren Dörfern. Das Dorferneuerungskonzept der Ortsgemeinde 
Schüller ist aus dem Jahre 1992 (30 Jahre). 
Überalterung der Bevölkerung, problematische Gebäudeleerstände sowie Rückgang des sozialen Miteinan-
ders in vielen Dörfern sind nur einige Beispiele für drängende Handlungsbedarfe und Herausforderungen 
die sich in Folge des demographischen Wandels ergeben. Die erstmalige Erstellung eines Dorferneuerungs-
konzeptes oder die Aktualisierung des vorhandenen Dorferneuerungskonzeptes kann sehr hilfreich sein, 
um diesen Herausforderungen angemessen zu begegnen. 
  
Hier setzt das Projekt „Zukunfts-Check Dorf“ an, das im Eifelkreis Bitburg-Prüm entwickelt wurde und mitt-
lerweile in einigen Landkreisen umgesetzt wird. Dieses Projekt eröffnet den Gemeinden die Chance, an-
hand aktueller Erkenntnisse in sozialen, infrastrukturellen, wirtschaftlichen und baulichen Belangen eine 
zukunftsfähige Strategie mit Maßnahmenansätzen zu entwickeln. Durch eine breite Bürgerbeteiligung soll 
ein Bewusstsein für das eigene Dorf geschaffen werden, um so Chancen und Herausforderungen der weite-
ren Entwicklung zu erkennen. Mit dem Projekt werden Probleme und Aufgaben, die aufgrund bestehender 
und sich abzeichnender Gebäudeleerstände und sozialer Veränderungsprozesse zu bewältigen sind, be-
wusstgemacht. Darüber hinaus wird ein schneller Überblick über die Situation und Realisierungsmöglichkei-
ten zur Innenentwicklung gegeben, und Folgerungen für den Einsatz der Dorferneuerung für gemeindliche 
Aufgaben werden deutlich. 
Der Zukunfts-Check Dorf basiert auf den folgenden vier Säulen und dauert im Regelfall von der Auftaktver-
anstaltung bis zum Abschlussbericht ca. ein Jahr: 

•  Bürgerbeteiligung durch Teilnahme an Arbeitskreisen bzw. Teilnahme an Bürgerbefragung  
•  Bestandsaufnahme mittels standardisierter Erfassungsbögen  

•  Potenzial-/Bedarfsanalyse zur Identifizierung von Handlungserfordernissen 

• Maßnahmenkatalog mit Prioritätenliste und Maßnahmenplan als Bestandteil eines Abschlussberichtes 
(Dokumentation) 

 
Das Ergebnis des Zukunfts-Check Dorf ist ein Abschlussbericht mit Maßnahmen und Handlungsempfehlun-
gen. Dieser kann als Dorferneuerungskonzept bzw. als Fortschreibung eines vorhandenen Dorferneue-
rungskonzeptes anerkannt werden und so als Grundlage für die Einwerbung weiterer Fördergelder im Be-
reich der kommunalen und privaten Dorferneuerung dienen.  
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Anerkennung als Dorferneuerungskonzept bzw. Fortschreibung des Dorferneuerungskonzepts  
Fördervoraussetzung für kommunale und private Dorferneuerungs-Vorhaben im Rahmen der Verwaltungs-
vorschrift „Förderung der Dorferneuerung“ (VV-Dorf) des Innenministeriums ist ein aktuelles Dorferneue-
rungskonzept. Das Ministerium weist immer wieder auf die Notwendigkeit einer Fortschreibung älterer 
Konzepte hin und versieht Förderbescheide mit entsprechenden Auflagen. 
 
Die Durchführung des Zukunfts-Check Dorf mit dem Ergebnis eines anerkannten Dorferneuerungskonzepts 
erfordert ein hohes Engagement der Gemeinde und seinen Bürgerinnen und Bürgern. Die derzeitig zu er-
wartenden Eigenanteile von etwa 1.500 € pro Gemeinde liegen dabei deutlich unter den Kosten, die ein 
eigenständiges Verfahren zur Konzepterstellung bzw. Konzeptfortschreibung erfordern würde. 
 
Die Durchführung des Zukunfts-Check Dorf und der Abschlussbericht können vom Dorferneuerungsbeauf-
tragten der Kreisverwaltung als Erstellung eines Dorferneuerungskonzeptes bzw. Fortschreibung eines ver-
alteten Dorferneuerungskonzeptes anerkannt werden. Auch das Innenministerium bzw. die ADD erkennen 
den Abschlussbericht des Zukunfts-Check Dorf als Dorferneuerungskonzept bzw. Fortschreibung des Dorf-
erneuerungskonzeptes an. 
Im Eifelkreis Bitburg-Prüm, der das Projekt Zukunfts-Check Dorf bereits in etwa 170 Gemeinden durchführt 
hat, wird dieses vom Innenministerium im Rahmen der Kommunalentwicklung mit 70 % der Kosten geför-
dert. Nach Erfahrungen aus dem Eifelkreis Bitburg-Prüm entstehen Planungs- und Durchführungskosten 
von ca. 5.000 EUR pro Gemeinde. Abzüglich der angenommenen 70-prozentigen Förderung durch das In-
nenministerium, verbleibt bei diesem Beispiel ein Eigenteil der Ortsgemeinde in Höhe von derzeit 30%, was 
1.500 EUR entspricht. 
Vor dem Hintergrund der oben beschriebenen Auswirkungen des demographischen Wandels und der sich 
daraus ergebenden Handlungsanforderungen ist der Zukunfts-Check Dorf ein wichtiges Planungsinstrument 
zur Daseinsvorsorge. Durch die Erstellung bzw. Aktualisierung des Dorferneuerungskonzeptes werden die 
Gemeinden und ihre Bürgerinnen und Bürger in die Lage versetzt, auch in Zukunft Fördermöglichkeiten aus 
der Dorferneuerung in Anspruch zu nehmen. 
 
Weitere Schritte:  
Die Kreisverwaltung Vulkaneifel beabsichtigt, das Projekt Zukunfts-Check Dorf nach dem Vorbild des Eifel-
kreises Bitburg-Prüm durchzuführen. Hierüber wurde in einer Ortsbürgermeisterversammlung am 31. Mai 
2022 informiert. Gleichzeitig hat man dort vereinbart, durch ein Interessensbekundungsverfahren die An-
zahl der Gemeinden festzustellen, die an diesem Projekt teilnehmen wollen. Nach Abschluss dieses Interes-
sensbekundungsverfahrens beantragt die Kreisverwaltung beim Ministerium des Innern und für Sport des 
Landes Rheinland-Pfalz Fördermittel für die Anzahl der teilnehmenden Gemeinden zur Durchführung des 
Projekts. Bei positiver Förderzusage des Innenministeriums kann ein Projektmanager eingestellt werden, 
der das Projekt in den teilnehmenden Gemeinden nacheinander initiiert und begleitet. Die im Projekt her-
ausgearbeiteten Maßnahmen sollten im Anschluss an das Projekt bei Bedarf mit Hilfe von Fachkräften und 
Planungsbüros konzipiert und umgesetzt werden. 
 
Die Durchführung des Zukunfts-Check Dorf wird für die Gemeinde etwa ein Jahr in Anspruch nehmen und 
ein hohes bürgerschaftliches Engagement erfordern. Gleichzeitig bietet der Zukunfts-Check Dorf hier die 
Möglichkeit, in diesem zeitlich definierten Rahmen ein Dorferneuerungskonzept zu erstellen oder ein veral-
tetes Dorferneuerungskonzept kostengünstig fortzuschreiben. 
 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
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Der Ortsgemeinderat bekundet das Interesse der Teilnahme an dem Projekt Zukunfts-Check Dorf im Land-
kreis Vulkaneifel für die Ortsgemeinde Schüller.  Unter dem Vorbehalt der Förderzusage des Ministeriums 
des Innern und für Sport sichert die Gemeinde die Bereitstellung der benötigten Eigenmittel bis maximal 
1.500 € im Haushalt des Durchführungsjahres des Projektes zu. Die Verbandsgemeindeverwaltung wird 
beauftragt, der Kreisverwaltung Vulkaneifel das Interesse der Teilnahme der Ortsgemeinde Schüller zu 
melden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





Ortsgemeinde Schüller 
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SITZUNGSVORLAGE 
 
 
Fachbereich: Organisation und Finanzen Datum: 12.05.2022 

Aktenzeichen: 11140-34 | HB Vorlage Nr. 1-4184/22/34-122 
 

Beratungsfolge Termin Status Behandlung 

Ortsgemeinderat 26.09.2022 öffentlich Entscheidung 

 

Annahme von Zuwendungen 
 
Sachverhalt: 
 
Die Annahme und Einwerbung von Sponsoringleistungen, Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwen-
dungen bedarf nach § 94 Absatz 3 GemO der Genehmigung durch den Gemeinderat, wobei die genannte 
Vorschrift erst dann Anwendung findet, wenn die Zuwendung im Einzelfall eine Wertgrenze von 100,00 € 
übersteigt. 
 
Zur Wahrung des Transparenzgebotes erfolgt die Beratung über die Genehmigung solcher Zuwendungen 
grundsätzlich in öffentlicher Sitzung, es sei denn, dass der Geber aus berechtigtem Interesse um vertrauli-
che Behandlung seines Namens gebeten hat 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Ortsgemeinderat genehmigt die Annahme/Vermittlung nachfolgender Zuwendungen: 
 

Art der 
Zuwendung 

Zuwendungsgeber 
Umfang der 
Zuwendung 

Zuwendungszweck 
Sonstige 

Beziehungen zum 
Zuwendungsgeber 

Geldspende 
06.05.2022 

Matthias Hermes Holz GmbH, 
Niederkyll, Stadtkyll 

250,00 € 
Thekenanlage 

Dorfgemeinschaftshaus 
 

Geldspende 
04.05.2022 

Gerd Probst, 
Reuth 

200,00 € 
Thekenanlage 

Dorfgemeinschaftshaus 
 

Geldspende 
04.05.2022 

Bruno Klein GmbH & Co. KG, 
Jünkerath 

400,00 € 
Thekenanlage 

Dorfgemeinschaftshaus 
 

Geldspende 
06.07.2022 

Udo Simonis, Georg, 
Schüller 

150,00 € 
Thekenanlage 

Dorfgemeinschaftshaus 
 

Geldspende 
20.07.2022 

Marco Assenmacher, Jün-
kerath 

250,00 € 
Thekenanlage 

Dorfgemeinschaftshaus 
 

Geldspende 
07.09.2022 

VFL 69 Schüller e.V.,  
Schüller 

5.050,00 € 
Thekenanlage 

Dorfgemeinschaftshaus 
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